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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betreuten Personen nach den §17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden
Länderregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dassdiese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Veıwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. lm Falle von Unterschieden zwischen der
deutschen Fassung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ihrer englischen
Übersetzung hat die deutsche Fassung Vorrang. Übersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik
nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erstreckt sich auf die Herstellung bestimmter
Planhochlochziegel - bezeichnet als "Wienerberger Planhochlochziegel T11" bzw.
'Wienerberger Planhochlochziegel T12" - sowie die Herstellung der
Poroton-T-Dünnbettmörtel Typ I, Typ Ill, Typ B I, Typ B III, Typ M I und Typ M IV sowie des
Glasfilamentgewebes BASIS SK 34/68 tex und die Verwendung dieser Planhochlochziegel
und Dünnbettmörtel bzw. der Poroton-T-Dünnbettmörtel Typ III, TypBIll oder TypM IV
zusammen mit dem Glasfilamentgewebe BASIS SK 34/68 tex für Mauerwerk im Dünnbett-
verfahren (Mauerwerk mit Dünnbettmörtel) nach DlN1053-1' und für Mauerwerk im
Dünnbettverfahren nach DIN EN 1996-1-1' in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1lNA“ und
DIN EN 1996-2*' in verbindung mit DIN EN 1996-2/NA“.

6Die Planhochlochziegel sind LD-Ziegel nach DIN EN 771-1 der Kategorie I mit den in dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genannten Eigenschaften (Lochbild siehe z. B.
Anlage 1).
Für die Planhochlochziegel ist ein individueller Feuchteumrechnungsfaktor Fm gemäß
DIN V 4108-4', Anhang B, nachgewiesen.
Die Planhochlochziegel haben eine Länge von 248 mm oder 308 mm, eine Breite von
240 mm, 300 mm, 365 mm, 425 mm oder 490 mm und eine Höhe von 249 mm. Sie werden
mit Druckfestigkeiten entsprechend den Druckfestigkeitsklassen 4, 6, 8, 10 und 12 und
Brutto-Trockenrohdichten entsprechend den Rohdichteklassen 0,60 und 0,65 nach
DIN V 105-100° hergestellt.
Für die Herstellung des Mauerwerks dürfen nur die Poroton-T-Dünnbettmörtel Typ I, Typ Ill,
Typ B I, Typ B Ill, Typ M I und Typ M IV nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung verwendet werden.
Bei Vermauerung der Poroton-T-Dünnbettmörtel Typ III, Typ B III oder Typ M IV zusammen
mit dem Glasfilamentgewebe BASIS SK 34168 tex ist die speziell für dieses Verfahren
entwickelte V.PIus-Mörtelrolle unter Berücksichtigung der Verarbeitungsrichtlinien des
Herstellers zu verwenden.
Das Mauerwerk darf nicht als Schornsteinmauerwerk und nicht als bewehrtes Mauerwerk
verwendet werden.
Das Mauerwerk darf nicht als vorgespanntes Mauerwerk und nicht als eingefasstes
Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-12 verwendet werden.
Das Mauerwerk darf nicht für Mauerwerk nach Eignungsprüfung, sondern nur als
Rezeptmauerwerk verwendet werden.

DIN 1053-1 :1996-11 - Mauerwerk-Teil 1: Berechnung und Ausführung -
DIN EN 1996-1-1:2013-02 - Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1:
Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk -
DIN EN 1996-1-1lNA:2012-05 - Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk -
DIN EN 1996-2:2010-12 - Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2: Planung,
Auswahl der Baustoffe und Ausführung von Mauerwerk -
DIN EN 1996-2lNA:2012-01 - Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausführung von Mauerwerk -
DIN EN 771-1 :201 1-07 - Festlegungen für Mauerstelne - Tell 1: Mauerziegel -
DIN V 4108-4:200?-06 - Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden; Tell 4: Wärme- und feuchte-
schutztechnische Bemessungswerte -
DIN V 105-100:2005-10 - Mauerziegel; Teil 100: Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften -

Z2576915 1.17.1-7115
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Bestimmungen für die Bauprodukte

Planhochlochziegel
Eigenschaften und Zusammensetzung
Die Planhochlochziegel müssen Mauerziegel mit CE-Kennzeichnung (Konfom1itäts-
bescheinigungsverfahren 2+) nach der Norm DIN EN 771-1° mit den nachfolgenden Eigen-
schaften sein.
Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt nur für die in den Anlagen8 bis 16
aufgeführten Herstellwerke mit den dort genannten Angaben in der Leistungserklärung bzw.
CE-Kennzeichnung und für Planhochlochziegel, die hinsichtlich Form und Ausbildung
(Prüfung nach DIN EN 771-1°) Abschnitt 2.1.1.2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.
Zusätzlich müssen die Planhochlochziegel die Anforderungen von Abschnitt 2.1.1.3 dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erfüllen.
(1) Die Planhochlochziegel müssen in Form, Stirnflächenausbildung, Lochung, Loch-
anordnung und Abmessungen den AnIagen1 bis7 entsprechen. Die Nennmaße und die
Maßabweichungen müssen der Tabelle 1 entsprechen.
Tabelle 1: Maße und zulässige Maßabweichungen

Län e1 Breite' 1 Höhe1Q .
mm ITIIT1 mm

243 240 249,0
124,0“300

365
425
490

308

1 Grenzabmaße nach Anlagen 8 bis 18
2 ziegeıbreire gıeidh Wanddicke
3 nur für Ausgleichsschichten in der untersten oder obersten Schicht der Wand

(2) Die Planhochlochziegel müssen außerdem folgende Anforderungen erfüllen:
- Gesamtlochquerschnitt s 58,0 %
- Lochform und Lochanordnung nach Anlagen 1 bis 7
- Einzellochquerschnitt 5 4,0 cm”
- Stegdicken

Außenlängssteg 2 7,6 mm
Außenquersteg 2. 6,4 mm
Innenlängssteg 2 3,31 mm
lnnenquersteg 2 3,91 mm
1 Mittelwert bei Messung an drei benachbarten Stegen

- Stirnflächenausbildung nach den Anlagen 1 bis 7
Die Anzahl der:Lochreihen in Richtung der Wanddicke und die Summe der Stegdicken senk-
recht zur Wanddicke (Summe der Dicken der Querstege einschließlich beider Außenstege in
jedem Steinlängsschnitt), bezogen auf die Steinlänge, müssen der Tabelle 2 entsprechen.
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Tabelle 2: Lochreihenanzahl in Richtung der Wanddicke (Ziegelbreite) und Summe der
Querstegdicken, bezogen auf die Steinlänge

Wanddicke Lochreihenanzahl Summe
der Querstegdicken Es

_ mmlm
2115

mm

240 1 is
soo 23
ses 29
425 ss
490 39

(1) Der Absorptionsfeuchtegehalt, geprüft nach DIN EN ISO 125711 bei 23 °C und 80 %
relative Luftfeuchte, darf den Wert von 0,5 Masse-% nicht überschreiten.
(2) Aus den Planhochlochziegeln nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und
dem Poroton-T-DünnbettmörtelTypI, Typ Ill, TypBI, TypBllI oder TypMI bzw. dem
Poroton-T-Dünnbettmörtel Typ Ill oder Typ B III zusammen mit dem Glasfilament-
gewebe BASIS SK 34/68 tex errichtete Mauerwerkskörper mit geschlossenem Mörtelband
dürfen bei der Prüfung nach DIN 52611-11° oder DIN EN 1934" in trockenem Zustand
folgenden Messwert der Wärmeleitfähigkeit .1l„|0„„, bezogen auf die obere Grenze der
Rohdichteklasse, nicht überschreiten:

Rohdichteklasse 0 60 Ä = 0,109 W/(m -K)' 10,tr
Rohdichteklasse 0,65 2.10 tr= 0,118 Wl(m -K).

Kennzeichnung
Jede Liefereinheit (z. B. Steinpaket) muss zusätzlich zur CE-Kennzeichnung nach der
hanrıonisieıten Norm DIN EN 771-1° auf der Verpackung oder einem mindestens A4 großen
Beipackzettel und auf dem Lieferschein vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen
(Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.1.3 erfüllt sind.
Außerdem ist jede Liefereinheit auf dem Lieferschein und auf der Verpackung oder dem
Beipackzettel mit folgenden Angaben zu versehen:
- Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes
- Zulassungsnummer: Z-17.1-877
- Feuchteumrechnungsfaktor Fm = 1,05
- Absorptionsfeuchtegehalt (bei 23 °C und 80 % r.F.) umm S 0,5 Masse-%
Übereinstimmungsnachweis
Allgemeines
Die Bestätigung der Übereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Überein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung des Bauprodukts nach
Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

DIN EN ISO 12571:2000-04 -Wäm1e- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten;
Bestimmung der hygroskopischen Sorptionseigenschaflen -
DIN 52611-1:1991-01 -Wänneschutztechnische Prüfungen; Bestimmung des Wäm1edurchlasswiderstandes von
Bauteilen; Prüfung im Laboratorium -
DIN EN 1934:1998-04 - Wännetechnisches Verhalten von Gebäuden; Messung des Durchlasswiderstandes -
Heizkastenverfahren mit dem Wämıestrommesser - Mauerwerk -
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Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich
der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle
einzuschalten.
Die Erklärung, dass ein Übereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.
Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.
Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist zusätzlich zu den Regelungen von DIN EN 771-1° eine werks-
eigene Produktionskontrolle der in den Abschnitten 2.1.1.3 (1) und 2.1.2 genannten Eigen-
schaften einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die
vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit
der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
Der Absorptionsfeuchtegehalt ist je gefertigte Rohdichteklasse mindestens vierteljährlich zu
prüfen. Die Häufigkeit darf auf einmal jährlich reduziert werden, wenn die ständige
Einhaltung der Anforderung über mindestens zwei Jahre nachgewiesen wurde.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials

oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den

Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.
Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüber-
wachung eingeschalteten Übenrvachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzu-
legen.
Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist -soweit technisch möglich und
zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu
wiederholen.
Fremdüberwachung
In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle der in den
Abschnitten 2.1.1.3 (1) und 2.1.2 genannten Eigenschaften durch eine Fremdüberwachung
regelmäßig zu überprüfen.
lm Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung und sind mindestens einmal jährlich
Regelüberwachungsprüfungen des Absorptionsfeuchtegehalts je gefertigte Rohdichteklasse
durch eine hierfür anerkannte Stelle durchzuführen.
Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle.
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Die Ergebnisse der Zeıtifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem
Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf
Verlangen vorzulegen.
Poroton-T-Dünnbettmörtel Typ I, Typ III, Typ B I, Typ B Ill und Typ M I
Eigenschaften und Zusammensetzung
Die Poroton-T-Dünnbettmörtel Typ I, Typ Ill, Typ B I, Typ B III und Typ M I müssen werks-
mäßig hergestellte Dünnbettmörtel (Trockenmörtel) nach Eignungsprüfung mit CE-Kenn-
zeichnung (Konformitätsbescheinigungsverfahren 2+) nach der Nom1 DIN EN 998-211 sein.
Die Angaben in der Leistungserklärung bzw. CE-Kennzeichnung des jeweiligen Mörtels
müssen Abschnitt 2.2.1.2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
Zusätzlich müssen die Dünnbettmörtel den Anforderungen nach Abschnitt 2.2.1.3 dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
Die Angaben in der LeistungserkIärunglCE-Kennzeichnung und die zusätzlichen Angaben
nach DIN EN 998-211, Abschnitt 6, müssen Tabelle 3 entsprechen.
Tabelle 3: Angaben in der Leistungserklärung/CE-Kennzeichnung und nach Abschnittß

von DIN EN 998-211
Eigenschaft . Maßgebender WertlKategorie/Klasse

Abschnitt nach: Poroton-T-Dünnbettmörtel
DIN EN 998-2 ,j Typ | Typ "I

Typ B I I Typ B Ill
I __ Typillll __

 

1 Druckfestigkeit 5.4.1 Kategorie 2 M 10 1 1 Kategorie Md
| r 2 so N/mm2
max. Komgröße der 1 5 5 2

1| Gesteinskörnung ' ' l I <L0mm <Q5mm

Verarbeitbarkeitszeit 5.2.1 24h
Korrigierbarkeitszeit 5.5.3 _ z7min
Chloridgehait

L

5.2.2 5 0,1 Masse-% bezogen auf die Trockenmasse
des Mörtels

Wasserdampf-
durchlässigkeit

J
l

5.4.4 μ = 5/35

Brandverhalten 5.6
 ı i 1 I i I 1 í 1

Klasse A1

2.2.1.3 Zusätzlich bzw. abweichend von DIN EN 998-211 müssen die Poroton-T-Dünnbett-
mörtel Typ I, Typ Ill, Typ B I, Typ B Ill und Typ M I folgende Anforderungen erfüllen.
(1) Für die Herstellung der Dünnbettmörtel dürfen nur Zement nach DIN EN 197-111,
Gesteinskörnungen nach DIN EN 13139“ sowie bestimmte anorganische Füllstoffe und
organische Zusätze verwendet werden. Die beim Deutschen Institut für Bautechnik in Berlin
jeweils hinterlegten Zusammensetzungen der Dünnbettmörtel müssen eingehalten werden.

12 DIN EN 998-2:2010-12 - Festlegungen für Mörtel im Maueıwerksbau; Teil 2: Mauermörtel -
13 DIN EN 197-1 :2011-11 - Zement; Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konfonnitätskriterien von

NDfITi3|Zei'l1eiT|1 -
1“ DIN EN 1313912002-oa - Geeteinekomungen fur Mörtel -

Z25769.15 1.17.1-7115
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(2) Zusätzlich zur Prüfung der Druckfestigkeit nach DIN EN 998-212, Abschnitt 5.4.1, ist die
Druckfestigkeit im Alter von 28 Tagen nach Feuchtlagerung zu prüfen. Hierzu sind die
Prismen

7 Tage bei etwa 20 °C Raumtemperatur und mindestens 90 % relativer Luflfeuchte,
7 Tage im Normalklima 20/65 nach DIN 500141“ und
14 Tage im Wasser

zu lagern.
Die Druckfestigkeit nach Feuchtlagerung muss mindestens 70 % vom lstwert der Prüfung
neen DIN EN ses-2“, Abeehnirr 5.4.1, betragen.
Die Rohdichte des Mörtels ist für den Prüfzustand zu ermitteln.
(3) Die Verbundfestigkeit ist nach DIN V 185801“, Tabelle 2, Verfahren nach Spalte 4, nach-
zuweisen.
Die so emıittelte maßgebende Verbundfestigkeit darf folgende Werte nicht unterschreiten:

Poroton-T-Dünnbettmörtel Typ I, Typ B I und Typ M I: Verbundfestigkeit 2 0,50 N/mm“
Poroton-T-Dünnbettmörtel Typ III: Verbundfestigkeit 2 0,75 N/mm*
Poroton-T-Dünnbettmörtel Typ B III: Verbundfestigkeit 2 1,50 Nlmmz.

Kennzeichnung
Jede Liefereinheit muss zusätzlich zur CE-Kennzeichnung nach der harmonisierten Nom'ı
DIN EN 998-21' auf der Verpackung oder einem mindestens A4 großen Beipackzettel und
auf dem Lieferschein vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.2.3 erfüllt
sind.
Weiterhin muss die Verpackung oder der Beipackzettel folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung des Dünnbettmörtels
- Zulassungsnummer: Z-17.1-877
- Sollfüllgewicht
- Verarbeitungshinweise, wie Menge des Zugabewassers und Auftragsverfahren
- Hinweis auf Lagerungsbedingungen
- Herstellerzeichen
- Hersteller und Herstellwerk
Der Dünnbettmörtel ist als Trockenmörtel jeweils mit Verarbeitungsrichtlinien und Liefer-
schein auszuliefern.
Übereinstimmungsnachweis
Allgemeines
Die Bestätigung der Übereinstimmung der Poroton-T-Dünnbettmörtel Typ I, Typ III, Typ B I,
Typ B Ill und Typ M I mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung muss fürjedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklärung des Herstellers
auf der Grundlage einer Erstprüfung durch den Hersteller und einer werkseigenen Produk-
tionskontrolle erfolgen.
Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Venrvendungszweck
abzugeben.

DIN 50014:1985-07 - Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate -
DIN V 18580:2007-03 - Mauermörtel mit besonderen Eigenschaften -

1.17.1-7/15
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Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist zusätzlich zu den Regelungen von DIN EN 998-211 eine werks-
eigene Produktionskontrolle der in Abschnitt 2.2.1.3 genannten Eigenschaften einzurichten
und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzu-
nehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
Für Umfang und Häufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle gilt DIN 1855711,
Abschnitt 5.2, sinngemäß. Die Zusammensetzung des Trockenmörtels ist durch geeignete
Maßnahmen laufend zu überprüfen. Die Verbundfestigkeit ist einmal jährlich zu prüfen.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials

oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den

Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen
Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen
vorzulegen.
Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach-Abstellung des Mangels ist -soweit technisch möglich und
zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu
wiederholen.
Poroton-T-Dünnbettmörtel Typ M IV
Eigenschaften und Zusammensetzung
Der Poroton-T-Dünnbettmörtel Typ M IV muss ein werksmäßig hergestellter Dünnbettmörtel
(Trockenmörtel) nach Eignungsprüfung mit CE-Kennzeichnung (Konformitäts-
bescheinigungsverfahren 2+) nach der Norm DIN EN 998-211 sein.
Die Angaben in der Leistungserklärung bzw. CE-Kennzeichnung müssen Abschnitt 2.3.1.2
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
Zusätzlich muss der Dünnbettmörtel den Anforderungen nach Abschnitt 2.3.1.3 dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

DIN 18557:1997-11 -Werkmörtel; Herstellung, Überwachung und Lieferung -
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Die Angaben in der LeistungserklärunglCE-Kennzeichnung und die zusätzlichen Angaben
nach DIN EN 998-211, Abschnitt 6, müssen Tabelle 4 entsprechen.
Tabelle 4: Angaben in der LeistungserklärunglCE-Kennzeichnung und nach Abschnitt6

von DIN EN 998-211

Eigenschaft Maßgebender Abschnitt WertIKategorielKIasse ;
nach DIN EN 996-211

Druckfestigkeit __ __ 5.4.1 i Kategorie 2 M 10
max. Korngröße der
Gesteinskörnung _ _ 5'5'2 (__ I <1'0 mm
Verarbeitbarkeitszeit ___ 5.2.1 f 2 4 h f
Korrigierbarkeitszeit j 5.5.3 __ 2 7 min

. 5.2.2 I 5 0,1 Masse-% bezogen auf die
C111°11dge11a11 Trockenmasse des Mörtels
Wasserdampfdurchlässigkeit . 5.4.4 μ = 5/35

1 Brandverhalten 1 5.6 Klasse A1 I
_. __... - _.. . ..._....._.._..._í..E

Zusätzlich bzw. abweichend von DIN EN 998-211 muss der Poroton-T-Dünnbett-
mörtel Typ M IV folgende Anforderungen erfüllen.
(1)Für die Herstellung des Dünnbettmörtels dürfen nur Portlandzement nach
DIN EN 197-111, maxit-perlit Leichtzuschlag, "Poraver"-Leichtzuschlag, bestimmte
anorganische Zusatzstoffe und spezielle organische Zusätze verwendet werden. Die beim
Deutschen Institut für Bautechnik in Berlin hinterlegte Zusammensetzung des
Poroton-T-Dünnbettmörtels Typ M IV muss eingehalten werden.
Die Zusammensetzung des Poroton-T-Dünnbettmörtels TypM IV ist nach einem ent-
sprechend der Mörtelzusammensetzung zwischen Hersteller und fremdüberwachender
Stelle abzustimmenden Prüfverfahren zu bestimmen.
(2) Zusätzlich zur Prüfung der Druckfestigkeit nach DIN EN 998-211, Abschnitt 5.4.1, ist die
Druckfestigkeit im Alter von 28 Tagen nach Feuchtlagerung zu prüfen. Hierzu sind die
Prismen

7 Tage bei etwa 20 °C Raumtemperatur und mindestens 90 % relativer Luftfeuchte,
7 Tage im Nermeıkırme 20165 nach DIN 50014“ und
14 Tage im Wasser

zu lagern.
Die Druckfestigkeit nach Feuchtlagerung muss mindestens 70 % vom lstwert der Prüfung
nach DIN EN 998-211, Abschnitt 5.4.1, betragen.
Die Rohdichte des Mörtels ist für den Prüfzustand zu ermitteln.
(3) Die Verbundfestigkeit ist nach DIN V 1856011, Tabelle 2, Verfahren nach Spalte 4, nach-
zuweisen.
Die so ermittelte maßgebende Verbundfestigkeit darf 0,50 N/mm* nicht unterschreiten.
(4) Die Trockenrohdichte des Festmörtels nach DIN EN 998-211, Abschnitt 5.4.5, darf im
Alter von 28 Tagen 700 kglm“ nicht unterschreiten und 900 kgIm° nicht überschreiten.
(5) Bei der Prufung der Wännereirfehıgkeir naeh DıN 52612-1": bzw. DıN EN 12664“,
Verfahren mit dem Plattengerät, darf der Messwert der Wäm1eleitfähigkeit,l„|0_†, den
Wert 0,21 Wl(m-K) nicht überschreiten.

DIN 52612-1 :1979-09 - Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit mit dem Plattengerät; Durchführung und Auswertung -
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Kennzeichnung
Jede Liefereinheit muss zusätzlich zur CE-Kennzeichnung nach der harmonisierten Norm
DIN EN 998-211 auf der Verpackung oder einem mindestens A4 großen Beipackzettel und
auf dem Lieferschein vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3.3 erfüllt
sind.
Weiterhin muss die Verpackung oder der Beipackzettel folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung des Dünnbettmörtels
- Zulassungsnummer: Z-17.1-877
- Sollfüllgewicht
- Verarbeitungshinweise, wie Menge des Zugabewassers und Auftragsverfahren
- Hinweis auf Lagerungsbedingungen
- Herstellerzeichen
- Hersteller und Herstellwerk
Der Dünnbettmörtel ist als Trockenmörtel jeweils mit Verarbeitungsrichtlinien und Liefer-
schein auszuliefern.
Übereinstimmungsnachweis
Allgemeines
Die Bestätigung der Übereinstimmung des Poroton-T-Dünnbettmörtel Typ M IV mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fürjedes Herstellwerk
mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung des
Bauprodukts nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.
Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich
der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle
einzuschalten.
Die Erklärung, dass ein Übereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat d_er Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.
Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.
Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist zusätzlich zu den Regelungen von DIN EN 998-211 eine werks-
eigene Produktionskontrolle der in Abschnitt 2.3.1.3 genannten Eigenschaften -mit
Ausnahme der Prüfung der Wärmeleitfähigkeit- einzurichten und durchzuführen. Unter
werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche
Übenrvachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm
hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.
Für Umfang und Häufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle gilt DIN 18557 ,
Abschnitt 5.2, sinngemäß. Die Zusammensetzung des Trockenmörtels ist durch geeignete
Maßnahmen laufend zu überprüfen. Die Verbundfestigkeit ist mindestens einmal jährlich zu
prüfen.

17

DIN EN 12664:2001-05 -Wämretechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten; Bestimmung des
Wämıedurchlasswlderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerät und dem Warmestrommessplatten-Gerät:
Trockene und feuchte Produkte mit mittlerem und niedrigem Wärmedurchlasswiderstand -
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Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials

oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den

Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.
Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüber-
wachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vor-
zulegen.
Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist -soweit technisch möglich und
zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu
wiederholen.
Fremdüberwachung
In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle der in den
Abschnitten 2.3.1.3 und 2.3.2 genannten Eigenschaften durch eine Fremdüberwachung
regelmäßig zu überprüfen.
Im Rahmen der Fremdübenrvachung sind eine Erstprüfung und mindestens einmal jährlich
Regelübenrvachungsprüfungen mindestens der in Abschnitt 2.3.1.3, Absätze (1), (4) und (5),
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gestellten Anforderungen durchzuführen.
Für die Prüfung der Wänneleitfähigkeit des Dünnbettmörtels ist eine hierfür anerkannte
Stelle hinzuzuziehen.
Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle.
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Übenrvachungsstelle dem
Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf
Verlangen vorzulegen.
Glasfilamentewebe BASIS SK 34168 tex
Eigenschaften und Zusammensetzung
Es darf nur das Glasfilamentgewebe BASIS SK 34/68 tex der Firma Dr. Günther Kast
GmbH & Co. verwendet werden.
Das Glasfilamentgewebe ist aus Endlosglasfasern der Glasart E nach DIN 1259-11° mit
einem Durchmesser>5μm sowie einer bestimmten Schiebefestausrüstung (Schlichte)
herzustellen.
Die chemische Zusammensetzung der Schlichte und der Schlichteanteil am Gewebes sowie
die Garnstärke und die Garndichte von Kette und Schuss müssen den beim Deutschen
Institut für Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.
Das Glasfilamentgewebe muss dem beim Deutschen Institut für Bautechnik in Berlin hinter-
Iegtem Muster und den Anforderungen der Tabelle 5 entsprechen.

DIN 1259-1 :2001-09 - Glas; Begriffe für Glasarten und Glasgruppen -

Z25769.15 1.17.1-7/15
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1_Fıäehengewreı¬± DıN EN 121272* g 1 m= 1 so ± 2,5

Tabelle 5: Eigenschaften des Gewebes

Merkmal Prüfverfahren f Dimension Anforderung

Gıünverıuer DıN EN ıso 19.37” % 2 25
Maschenweite 1 _
kette mm , 3/1,5±1o% S
Schuss I 3 ± 10 %
Hochstzugkraft DIN EN ISO 13934-1 I N I 50 mm
Kette (Prüfgeschwindigkeit 450 ± 10 %
Schuss I 50 mm/min) 900 + 10 %, _

Dehnung bei DIN EN ISO 13934-11° % I 5 4,0 I 5 4,0 .
Höchstzugkraft (Prüfgeschwindigkeit j
KettelSchuss 50 mmlmin, I

I , Messstrecke 100 mm) I

Das Glasfilamentgewebe ist in Abhängigkeit von den vorgesehenen Mauervverksdicken in
Nennbreiten gemäß Tabelle 6 in Rollenfonn mit maximal 100 m Gewebelänge zu liefern.
Tabelle 6: Nennbreiten des Gewebes

Mauerwerkswanddicke Nennbreite des Gewebes
mm mm

+ 2 mm 1
230

1

m l

240 1
300
365
425
490

290
1 355

415
480

Kennzeichnung
Jede Liefereinheit muss auf der Verpackung oder einem mindestens A4 großen Beipack-
zettel und auf dem Lieferschein vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen
(Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.4.3 erfüllt sind.
Außerdem sind der Lieferschein' und jede Liefereinheit auf der Verpackung oder dem
Beipackzettel mit folgenden Angaben zu versehen:
- Bezeichnung: Glasfilamentgewebe BASIS SK 34/68 tex
- Zulassungsnummer: Z-17.1-877
- MauerwerkswanddickelGewebenennbreite
- Herstellerzeichen
- Hersteller und Herstellwerk

DIN EN 12127:1997-12 - Textilien - Textile Flächengebilde - Bestimmung der flächenbezogenen Masse unter
Verwendung kleiner Proben; Deutsche Fassung EN 12127:1997 -
DIN ISO 1887:1984-12 - Textilglas; Bestimmung des Glühverlustes -
DIN EN ISO 13934-1:2013-08 - Textilien - Zugeigenschaften von textilen Flächengebilden - Teil 1: Bestimmung der
Höchstzugkraft und Höchstzugkraft-Dehnung mit dem Streifen-Zugversuch (ISO 13934-1:2013); Deutsche Fassung
EN ISO 13934-1:2013 -

1.17.1-7/15
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Zusätzlich ist jede Geweberolle mit der o. g. Bezeichnung, der Mauerwerkswand-
dickelGewebenennbreite, der Zulassungsnummer und dem Herstellerzeichen (Werkzeichen)
zu kennzeichnen.
Übereinstimmungsnachweis
Allgemeines
Die Bestätigung der Übereinstimmung des Glasfilamentgewebes mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einer Über-
einstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstprüfung durch den
Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.
Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Venrvendungszweck
abzugeben.
Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.
im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens zu prüfen:
- Eingangskontrolle der Ausgangsstoffe gemäß Abschnitt 2.4.1.1
- Der Nachweis der Eigenschaften der Ausgangsstoffe für die Glasfasern und die Schieb-

festausrüstung ist durch eine Werksbescheinigung 2.1 nach DIN EN 1020411 zu
erbringen.

- Garnstärke und Garndichte mindestens einmal täglich
- Eigenschaften des Gewebes gemäß Abschnitt 2.4.1.2 und Nennbreite gemäß

Abschnitt 2.4.1.3 nach Tabelle 7
Tabelle 7: Werkseigene Produktionskontrolle des Gewebes
Merkmal Messproben-Anzahl Prüfung, Anforderung Prüfung

nach Abschnitt mindestens
í 1 I I  I

Flächengewicht 10 I
GIühverlust1 1
Höchstzugkraft 5 1
Kette/Schuss aiie ITI:

Dehnung bei
Höchstzugkraft 5
Kette/Schuss
Nennbreite , - 2.4.1.3 laufendI
1 ZUSä1ZiiCh |(0|'liIi|'ILIiBl`|iCi'I& fTiaSCi'Iii16||9 KOI'i|Il'0||e

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und aus-
zuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials

oder der Bestandteile

DIN EN 10204:2005-01 - Metallische Erzeugnisse; Arten von Prüfbescheinigungen -

1 .17.1-7/15
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kg/m“ kglmf

- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen
Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen
vorzulegen.
Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist -soweit technisch möglich und
zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu
wiederholen.

Bestimmungen für Entwurf und Bemessung

Zuordnung der gemäß Anlagen 8 und 18 deklarierten Druckfestigkeiten und Brutto-
Trockenrohdichten der Planhochlochziegel zu Druckfestigkeits- und Rohdichte-
klassen
Für die Zuordnung der deklarierten Mittelwerte (MW) der Druckfestigkeit der Mauerziegel
senkrecht zur Lagerfläche in Druckfestigkeitsklassen nach DIN V 105-1 0011 gilt Tabelle 8.
Tabelle 8: Druckfestigkeitsklassen

Druckfefifiåält (MW) Druckfestigkeitsklasse
- I

4 l2 5,0
2 7,5 1 6 1.
210,0 1 a
2 12,5 10
E 15,0 12 `

Für die Zuordnung der deklarierten Mittelwerte (MW) und Einzelwerte (EW) der Brutto-
Trockenrohdichte der Mauerziegel zu Rohdichteklassen nach DIN V 105-1001' gilt Tabelle 9.
Tabelle 9: Rohdichteklassen

Brutto-Trockenrohdichte Brutto-Trockenrohdichte Rohdichteklasse
Mittelwert Einzelwert

555 bis 600 1 525 bis 630 0,60 1
605 bis 650 , 575 bis 680 0,65 1

Berechnung
Allgemeines
Der Nachweis der Standsicherheit des Mauerwerks aus den Planhochlochziegeln darf nach
DIN 1053-11 (siehe Abschnitt 3.2.2) oder nach DIN EN 1996 (siehe Abschnitt 3.2.3) erfoigen,
sofem nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Die Regeln von DIN 1053-11 dürfen mit den
Regeln von DIN EN 1996 nicht kombiniert werden (Mischungsverbot)
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3.2.1.2 Für die Rechenwerte der Eigenlast (gleich charakteristische Werte der Eigenlast) gilt
DIN EN 1991-1-111 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-1/NA111, NCI Anhang NA.A,
Tabelle NA.A 13.

3.2.1.3 Bei Mauerwerk, das rechtwinklig zu seiner Ebene belastet wird, dürfen Biegezugspannungen
nicht in Rechnung gestellt werden. Ist ein rechnerischer Nachweis der Aufnahme dieser
Belastung erforderlich, so darf eine Tragwirkung nur senkrecht zu den Lagerfugen unter
Ausschluss von Biegezugspannungen angenommen werden.

3.2.2 Mauerwerk nach DIN 1053-11
3.2.2.1 Für die Berechnung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Norm DIN 1053-11 für

Mauenrverk im Dünnbettverfahren (Mauerwerk mit Dünnbettmörtel) ohne Stoßfugen-
vermörtelung, soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes
bestimmt ist.
Der rechnerische Ansatz von zusammengesetzten Querschnitten (siehe z. B. DIN 1053-11,
Abschnitt 6.9.5) ist nicht zulässig.

3.2.2.2 Für die Grundwerte an der zulässigen Druckspannungen gilt Tabelle 10.
Tabelle 10: Grundwerte ao der zulässigen Druckspannungen

Druckfestigkeitsklasse Grundwert an der zulässigen
Druckspannung

, MNlm2 i
1 0,4

0,7
0,8
1,0
1,2

3.2.2.3 Für Wände, die als Endauflager für Decken oder Dächer dienen, durch Wind beansprucht
werden und nach DIN 1053-11, Abschnitt6.9.1, nachgewiesen werden, ist zusätzlich ein
Nachweis der Mindestauflast der Wände zu führen. Dieser darf vereinfacht nach
Gleichung (1) erfolgen, sofern kein genauerer Nachweis erfolgt.

§E,`ooo'›-r>-

. . 2.uns 1 W* 1' 11„ <1)n16- -___-111 200 4)
Dabei ist:
h die lichte Geschoßhöhe
we der charakteristische Wert der Einwirkung aus Wind je Flächeneinheit
Nhm der Kleinstwert der vertikalen Belastung in Wandhöhenmitte

die Breite, über die die vertikale Belastung wirkt
die Deckenauflagertiefe
die Wanddicke

3.2.2.4 Bei Wänden mit nicht über die volle Wanddicke aufliegender Decke darf der Nachweis der
Standsicherheit mit dem vereinfachten Verfahren nach DIN 1053-11, Abschnitt 6.9.1, geführt
werden, wenn abweichend bzw. zusätzlich Folgendes berücksichtigt wird.

D_fl)D'

11 DIN EN 1991-1-1:2010-12 - Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf
Tragwerke; Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau -

111 DIN EN 1991-1-1lNA:2010-12 - Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen
auf Tragwerke - TelI1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke; Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im
Hochbau-

Z25769.15 1.17.1-7115



Deutsches
Institut

für
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-17.1-877 Seite 17 von 23 | 10.Juli 2015

3.2.2.5

3.2.3
3.2.3.1

27

28

29

30

31

32

Z25769.15 1.17.1-7115

Anstelle des Faktors kg nach DIN 1053-11, Abschnitt 6.9.1, ist zur Emıittlung der Traglast-
minderung durch Knicken

kg = 0,85-(a I d) - 0,0011-/1.1 (2)

anzunehmen.
Dabei ist:
a die Deckenauflagertiefe
d die Wanddicke
/'L die Schlankheit der Wand mit hk/ d
Für den Faktor kg nach DIN 1053-11, Abschnitt 6.9.1, gilt zusätzlich

kgáa/d (3)

Die Deckenauflagertiefe a muss mindestens die halbe Wanddicke betragen. Bei der Wand-
dicke von 365 mm darf die Mindestauflagertiefe auf 0,45 d reduziert werden.
Beim Schubnachweis nach DIN 1053-11, Abschnitt 6.9.5, dürfen für zul 1- und max f nur
33 % des sich aus Abschnitt 6.9.5, Gleichung (6a), - mit aggg nach DIN 1053-11, Tabelle 5
(Wert für unvemıörtelte Stoßfugen) - ergebenden Wertes in Rechnung gestellt werden.
Beim Schubnachweis im Rahmen einer genaueren Bemessung nach DIN 1053-1 ,
Abschnitt 7.9.5, dürfen nur 33 % der sich aus Abschnitt 7.9.5, Gleichungen (16a)
und (16b), - mit o-„Hg für unvermörtelte Stoßfugen - ergebenden Werte in Rechnung gestellt
werden.
Bei der Beurteilung eines Gebäudes hinsichtlich des Verzichtes auf einen rechnerischen
Nachweis der räumlichen Steifigkeit gemäß DIN 1053-11, Abschnitt 6.4 bzw. Abschnitt 7.4,
ist diese geringere Schubtragfähigkeit zu beachten.
Mauenrverk nach DIN EN 1996 (Eurocode 6)
Für die Berechnung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Nomı DIN EN 1996-1-1
In verbindung mii DIN EN 1996-1-1/NA“, DIN EN 1996-1-1/NArA1" und
DIN EN 1996-1-1/NA/A21“ sowie DIN EN 1996-31° in Verbindung mit DIN EN 1996-3lNA1'°,
DIN EN 1996-3/NAIA111 und DIN EN 1996-3/NA/A211 für Mauerwerk im Dünnbettverfahren
(Mauerwerk mit Dünnbettmörtel) ohne Stoßfugenvemıörtelung, soweit in dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist.
Der rechnerische Ansatz von zusammengesetzten Querschnitten (siehe z. B.
DIN EN 1996-1-11, Abschnitt 5.5.3) ist nicht zulässig.

1

2

DIN EN 1996-1-1lNAIA1:2014-03 - Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung
änd Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk;

nderung A1 -
DIN EN 1996-1-1lNAIA2:2015-01 - Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung
und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln für bewehrtes und unbewehrtes Mauemrerk;
Änderung A2 -
DIN EN 1996-3:2010-12 - Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3: Vereinfachte
Berechnungsmethoden für unbewehrte Mauerwerksbauten -
DIN EN 1996-3/NA:2012-01 - Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden für unbewehrte
Mauerwerksbauten -
DIN EN 1996-3lNAIA1:2014-03 - Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung
und Konstruktion von Mauenrverksbauten - Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden für unbewehrte
Mauerwerksbauten; Änderung A1 -
DIN EN 1996-3lNA/A2:2015-01 - Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung
und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden für unbewehrte
Mauerwerksbauten; Änderun A2 -
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Für die charakteristischen Werte fk der Druckfestigkeit des Mauerwerks gilt Tabelle 11.
Tabelle 11: Charakteristische Werte 1'., der Druckfestigkeit

Druckfestigkeits- Charakteristischer Wert f., der
klasse Druckfestigkeit in MN/m2

4 1,0
6 1,8
8 2,1
10 2,6
12 3,1

Für die Ermittlung des Bemessungswertes des Tragwiderstandes bei Berechnung nach
DIN EN 1996-1-11 in Verbindung mit DIN EN 1996-1 -1lNA° ist der Abminderungsfaktor (Dm
zur Berücksichtigung von Schlankheit und Ausmitte gemäß NCI Anhang NA.G zu
berechnen.
sofern gemäß DIN EN 1906-1-1/NA°, Ncı zu 5.5.3, bzw. DIN EN 1996-3rNA“°, NDP zu
4.1 (1)P, ein rechnerischer Nachweis der Schubtragfähigkeit erforderlich ist, ist dieser nach
DIN EN 1996-1-11, Abschnitt 6.2, in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA1, NCI zu 6.2, zu
führen, wobei für den minimalen Bemessungswert der Querkrafttragfähigkeit VR„„ nur 33 %
des sich aus Gleichung (NA.19) bzw. Gleichung (NA.24) ergebenden Wertes in Rechnung
gestellt werden darf.
Bei der Beurteilung eines Gebäudes hinsichtlich des Verzichts auf einen rechnerischen
Nachweis der räumlichen Steifigkeit ist dies entsprechend zu berücksichtigen.
Witterungsschutz
Die Außenwände sind stets mit einem Witterungsschutz zu versehen. Die Schutzmaß-
nahmen gegen Feuchtebeanspruchung (2. B. Witterungsschutz bei Außenwänden mit Putz)
sind so zu wählen, dass eine dauerhafte Uberbrückung des Stoßfugenbereichs gegeben ist.
Wärmeschutz
Für den rechnerischen Nachweis des Wämıeschutzes sind für das Mauerwerk die
Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit A. nach Tabelle 12 zugrunde zu legen.
Tabelle 12: Bemessungswert der Wänrıeleitfähigkeit 2.

Rohdichteklasse Bemessungswert der
Wärmeleitfähigkeit 2.

W/(m -K)
0,60 0,1 1
0,65 0,12

Schallschutz
33Für die Anforderungen an den Schallschutz gilt DIN 4109 . Der Nachweis kann nach der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-23.22-1787 geführt werden.

DIN 4109:1989-11 - Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise -
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Feuerwiderstandsfähig keit
Allgemeines
Die Verwendung von Wänden, Wandabschnitten und Pfeilern aus Mauenrverk nach dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, an die Anforderungen an die Feuerwiderstands-
fähigkeit und diesbezüglich die bauaufsichtliche Anforderung“ "feuerhemmend'{. "hochfeuer-
hemmend" oder "feuerbeständr`g" und von Wänden, an die die Anforderung "Brandwand"
gestellt werden, ist für die Angaben in Abschnitt 3.6.2 bzw. Abschnitt 3.6.3 mit dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nachgewiesen.
Mauenrverk nach DIN 1053-11 und Klassifizierung gemäß DIN 4102-2111 bzw. DIN 4102-3111
(1) Für die Klassifizierung gemäß Tabelle 13 sind
- hinsichtlich der Klassifizierung des Feuerwiderstandes die in DIN 4102-411 und

DIN 4102-4/A111, AbSChni1'l 4.5, und
- hinsichtlich der Klassifizierung als Brandwand zusätzlich die in DIN 4102-411 und

DIN 4102-4/A1“, Absehniri 4.0,
festgelegten Randbedingungen einzuhalten. Zusätzlich sind die Festlegungen von
DIN 4102-411, Abschnitt 4.1, zu beachten.
Die ()-Werte gelten für Wände bzw. Pfeiler mit beidseitigem bzw. allseitigem Putz nach
DIN 4102-4” und DIN 4102-4/A1“, Abeebni114.5.2.10 bzw. rnii beidseitigem Purz
entsprechend Tabelle 13.
(2) Für die Bemessung unter Nomıaltemperatur (Kaltbemessung) gelten im Übrigen die
Abschnitte 3.2.1 und 3.2.2.
(3) Die in Tabelle 13 angegebenen Werte für az beziehen sich auf eine Bemessung des
Mauenlverks nach dem vereinfachten Verfahren nach DIN 1053-11, Abschnitt 6.
(4) Bei Bemessung des Mauenrverks nach dem genaueren Berechnungsverfahren nach
DIN 1053-11, Abschnitt 7, kann die Einstufung des Mauerwerks in Feuenrviderstandsklassen
bzw. als Brandwände nach Tabelle 13 erfolgen, wenn der Ausnutzungsfaktor az wie folgt
bestimmt wird und nicht größer als nach Tabelle 13 ist:

h . .für-102-iezsı ez 1'331"'°'11°-- 11h 4d ßR 25__i ()
Cl

.. h _ 1,33-y-v0l'ho'fur ík-<10. az ßR (5)

Darin ist
az der Ausnutzungsfaktor zur Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstands-

klassen bzw. Brandwände
hk die Knicklänge der Wand nach DIN 1053-11
d die Wanddicke
y der Sicherheitsbeiwert nach DIN 1053-11

Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen gemäß Bauregelliste A Teil 1,
Anlage 0.1.1 (in der jeweils gültigen Ausgabe)
DIN 4102-2:197?-09 - Brandvemalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe, Anforderungen und
Prüfungen -

N 4102-3:197?-09 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandwände und nichttragende Außenwände;
egriffe, Anforderungen und Prüfungen -
N 4102-4:1994-03 - Brandvemalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung

assifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile -
D N 4102-4IA1:2004-11 - Brandvemalten von Baustoffen und Bauteilen -Teil 4: Zusammenstellun und
Anwendung klassiflzierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile; Änderung A1 -

EUIIIÜ
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vorha die vorhandene Normalspannung unter Gebrauchslasten unter Annahme einer
linearen Spannungsverteilung und ebenbleibender Querschnitte

,BR der Rechenwert der Druckfestigkeit des Maueıwerks nach DIN 1053-1'
Bei exzentrischer Beanspruchung darf anstelle von ,BR der Wert 1,33-,GR gesetzt werden,
sofem die y-fache mittlere Spannung den Wert ßR nicht überschreitet.
Tabelle 13: Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen bzw. als Brandwände

gemäß DIN14102-2” bzw. DIN 4102-33° bei Bemessung des Mauerwerks nach
DIN 1053-1

tragenderaumabschließende Wände (1 seitige Biandbeanspršhung) __ T
Ausnutzungs- 1 Mindestdicke d in mm für die F

faktor * Feueıwiderstandsklassebenennung
F 30-A I F_60-A F 90-A F 120-A

Rohdichteklasse 2 0,60 az s 1,0 (240) - ; - I - 1
l Rohdichtekıasse 2 0,65 .12 2 o,a I (240) W (soof (3oo)' l -

Festigkeitsklasse 2 6
mit vollflächig gedeckelter l
Lagerfuge
1 mit Putzbekleidung: innenseitig mindestens 15 mm dicker Putz der Putzmürtelgruppe P IV ıàıåıd außenseitig

mindestens 20 mmdicker Leichtputz der Putzmortelgruppe P I oder P I nach DIN V 18550

_í tragende nichtraumabschließende Wände (mehrseitigeBëndbeanspruchung)
1 Ausnutzungs- Mindestdicke d in mm für die

faktor Feuerwiderstandsklassebenennung
F 30-A F 60-A F 90-A F 120-A

Rohdichteklasse 2 0,60 012 5 1.0 (300) - -

tragende Pfeiler bzw. nichtraumabschließende Wandabschnitte, Länge < 1,0 m
(mehrseitige Brand_o_eans_pruchung) __ f

1 Ausnutzungs- 7 Min- Mindestbreitebin mm für die
faktor dest- Feuerwiderstandsklassebenennung å

di°'*° d F so-A Fso-A F so-A F120-A 0
Rohdichteklasse 2 0,60 on; S 1,0 300 (365

ıf ""' fsf»

ll Brandwände  nspruchung) ___ __ __ __ __
Ausnutzungsfaktor i Mindestdicke d in mm

Rohdichtekıasse 2 o,es l az 2 0,8 (3oo)¬'
Festigkeitsklasse 2 6
mit vollflächig gedeckelter `
Lagerfuge

_  1 F  

1 mit Putzbekleidung: innenseitig mindestens 15 mm dicker Putz der Putzmörtelgruppe P N ggd außenseitig
mindestens 20 mm dicker Leichtputz der Putamortelgruppe P I oder P II nach DIN V 18550

3° oıN v 135502005-os - Putz und Putzsysteme - Ausführung -

Z25769.15 1.17.1-7/15
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3.6.3

40

Mauerwerk nach Eurocode 6 und Klassifizierung gemäß DIN 4102-2°“ bzw.
DIN 4102-33°
(1) Für die Klassifizierung gemäß Tabelle 14 sind
- hinsichtlich der Klassifizierung des Feuerwiderstandes die in DIN 4102-4" und

DIN 4102-4/A138, AbSCI'II1Il'Ie 4.5.2.4 DIS 4.5.2.'IÜ, und -
- hinsichtlich der Klassifizierung als Brandwand zusätzlich die in DIN 4102-43' und

DIN 4102-4lA1°°, Abschnitte 4.8.2 bis 4.8.4,
festgelegten Randbedingungen einzuhalten. Zusätzlich sind die Festlegungen von
DIN 4102-4°", Abschnitt 4.1, zu beachten.
Die ()-Werte gelten für Wände bzw. Pfeiler mit beidseitigem bzw. allseitigem Putz nach
DIN 4102-4°' und DIN 4102-4lA1°°, Abschnitt 4.5.2.10 bzw. mit beidseitigem Putz
entsprechend Tabelle 14.
(2) Für die Bemessung unter Normaltemperatur (Kaltbemessung) gelten im Übrigen die
Abschnitte 3.2.1 und 3.2.3.
(3) Für die Ermittlung des Ausnutzungsfaktors im Brandfall oıfi gilt DIN EN 1996-1-2lNA"°,
NDP zu 4.5(3), Gleichung (NA.3).
Für die Anwendung von Tabelle 14 gilt:

25_hif h
ı<= I' h fur1o<-fiszs (6)

1,14-o,o24.ıfr
fc 22-15 für §90 (7)

1,14- 0,024--§4 I
Dabei ist
hef die Knicklänge der Wand
t die Dicke der Wand.
Tabelle 14: Einstufung des Maueıwerks in Feuerwiderstandsklassen bzw. als Brandwände

gemäß DIN 4102-2“ bzw. DIN 4102-3°“ bei Bemessung des Maueıwerks nach
Eurocode 6

tragende raumabschließende Wände (flseitige Brandbeanspruchung)
Ausnutzu ngs- 1 Mindestdicke tin mm für die

faktor Feuerwiderstandsklassebenennung
_ ` F30-A F60-A F90-A F120-Ai _ _. . . . __ -

3 Rohdıchteklasse 2 0,60 afi 5 0,0379- K (240) - - -
" Rohdichteklasse 2 o,es „,„ S o,4s (240) (soof (3oo)* -

Festigkeitsklasse 2 6
mit vollflächig gedeckelter
Lagerfuge
1 mit Putzbekleidung: innenseitig mindestens 15 mm dicker Putz der Putzmörtelgruppe P IV und außenseitig

mindestens 20 mm dicker Leichtputz der Puızmuneıgruppe P ı oder P ı nach oıN v 1ssso°°

DIN EN 1996-1-2lNA:2013-06 - Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung
und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung für den Brandfall

Z25769.15 1.17.1-7/15
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4

4.1
4.1.1

4.1.2

(Fortsetzung Tabelle 14)

tragende nichtraumabschließende Wände (mehrseitige Brandbeanspruchung)
Ausnutzungs- Mindestdicke tin mm für die

faktor Feueıwiderstandsklassebenennung
_ W y _* F 30-A F 60-A F 90-A F 120-A_

Rohdichteklasse 2 0,60 on, S 0,0379-x (300) - - -

tragende Pfeiler bzw. nichtraumabschließende Wandabschnitte, Läng_e-< 1,0 m K Z
(mehrseitige Brandbeanspruchung) _ W

Ausnutzungs- Min- Mindestbreite b in mm für die
faktor dest- Feueıwiderstandsklassebenennung

Rohdichteklasse oıfi S 0,0379-K å 300 (365) - - -
2 0,60 ;

dmg* F30-A F60-§1 F90-A F120-A

Brandwände (1seitige Brandbeanspruchung) I y
_ g_ g Ausnutzungsfaktor Mindestdicke I in mm

Rohdichteklasse 2 0,65 af, S 0,48 I (300)1
yl

I Festigkeitsklasse 2 6 `
mit vollflächig gedeckelter
Lagerfuge ___ I _ _
1 mit Putzbekleidung: innenseitig mindestens 15 mm dicker Putz der Putzmörtelgruppe P IV und außenseitig

mindestens 20 mm dicker Leichtputzder Putzmörtelgruppe P I oder P II nach DIN V 1855039

Bestimmungen für die Ausführung

Mauenıverk nach DIN 1053-1
Für die Ausführung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Norm DIN 1053-1',
sofem in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist.
Das Mauerwerk: ist als Einstein-Mauerwerk im Dünnbettverfahren ohne Stoßfugen-
vermörtelung auszuführen.
Für die Herstellung des Mauerwerks dürfen nur die Poroton-T-Dünnbettmörtel Typ I, Typ Ill,
Typ B I, Typ B Ill, Typ M I und Typ M IV nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung verwendet werden. Die Verarbeitungsrichtlinien für den jeweiligen Dünnbettmörtel
sind zu beachten.
Bei Verwendung der Poroton-T-Dünnbettmörtel Typ I, Typ Ill, Typ B I, Typ B Ill oder Typ M I
oder Typ M IV ohne das Glasfilamentgewebe BASIS SK 34/68 tex ist der Dünnbettmörtel auf
die Lagerflächen (Stegquerschnitte) der staubfreien Planhochlochziegel aufzutragen und
gleichmäßig so zu verteilen, dass eine Fugendicke von mindestens 1 mm und höchstens
3 mm entsteht. Die Planhochlochziegel dürfen auch in den Dünnbettmörtel getaucht
(ca. 0,5 cm tief) und dann versetzt werden, wobei der Dünnbettmörtel an allen Stegen haften
muss.

Z25769.15 1.17.1-7115
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4.1.3

4.2
4.2.1

4.2.2
4.2.3

Bei Verwendung des Poroton-T-Dünnbettmörtels Typ Ill, Typ B Ill oder Typ M IV zusammen
mit dem Glasfilamentgewebe BASIS SK 34/68 tex nach dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung ist die speziell für dieses Verfahren entwickelte V.Plus-Mörtelrolle unter
Berücksichtigung der Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers zu verwenden. Für jede
Wanddicke ist eine gesonderte Mörtelrolle mit der entsprechenden Breite zu verwenden. Die
Planhochlochziegel müssen vom Staub gereinigt sein. Die Schichtdicke des Dünnbett-
mörtels auf und unter dem Glasgewebe soll jeweils ca. 1 mm betragen. Die vollflächige
Auftragung des Mörtels auf der Oberseite und auf der Unterseite und die Schichtdicke sind
zu kontrollieren. Der Antragsteller ist verpflichtet, alle mit der Ausführung seiner Bauart
betrauten Personen über alle für eine einwandfreie Ausführung der Wandbauart erforder-
lichen weiteren Einzelheiten zu unterrichten.
Die Planhochlochziegel sind dicht aneinander ("knirsch") gemäß DIN 1053-11,
Abschnitt 9.2.2, zu stoßen, anzudrücken und lot und fluchtgerecht in ihre endgültige Lage zu
bnngen.
Bei der Ausführung von zweischaligem Mauerwerk ist die gemauerte Außenschale mit dem
Mauerwerk aus den Planhochlochziegeln nach DIN 1053-1 , Abschnitt 8.4.3, zu verbinden.
Dafür dürfen entsprechend DIN 1053-1', Abschnitt 8.4.3.1, Punkte, Absatz 5, die "MuIti-
Luftschichtanker" nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-17.1-633 und die
"Luftschichtanker DUO" nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-17.1-1062
verwendet werden, jedoch nur bis zu einer Höhe von 20 m über Oberkante Gelände. Die
Fugendicke der lnnenschale soll 2 mm betragen. Das gewählte Mörtelauftragsverfahren ist
auf diese Fugendicke abzustimmen.
Ansonsten gelten die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung für die
"Multi-Luftschichtanker" bzw. die "Luftschichtanker DUO".
Mauenıverk nach DIN EN 1996 (Eurocode 6)
Für die Ausführung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Normen
DIN EN 1996-1-1” in Verbindung mit DIN EN1996-1-1/NA' und DIN EN1996-2“ in
Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA“, sofern in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nichts anderes bestimmt ist.
Es gilt der Abschnitt 4.1.2 sinngemäß auch für Mauerwerk nach DIN EN 1996.
Bei der Ausführung von zweischaligem Mauerwerk ist die gemauerte Außenschale mit dem
Mauerwerk aus den Planhochlochziegeln nach DIN EN 1996-2lNA, NCI zu Anhang NA.D,
Abschnitt NA.D.1, zu verbinden.
Dafür dürfen entsprechend DIN EN 1996-2/NA“, NCI zu Anhang NA.D, Abschnitt NA.D.1,
Absatz (4), Punkt g), die "Multi-Luftschichtanker" nach der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-17.1-633 und die "Luftschichtanker DUO" nach der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung Z-17.1-1062 verwendet werden, jedoch nur bis zu einer Höhe von 20 m
über Oberkante Gelände. Die Fugendicke der lnnenschale soll 2mm betragen. Das
gewählte Mörtelauftragsverfahren ist auf diese Fugendicke abzustimmen.
Ansonsten gelten die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung für die
"Multi-Luftschichtanker" bzw. die "Luftschichtanker DUO".

Anneliese Böttcher Beglaubigt f--*"¬~~~¬\
Referatsleiterin
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Deutsches Itıstıtut
für Bautechnik
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Mauerwerk aus Wienerberger Planhochlochziegeln T11 I T12 im Dünnbettverfahren

' '_ " 'III Anlage?Lochbild Planhochlochziegel
Länge 248 mm, Breite 490 mm
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12;... I.. de.te...„g.en..„';;;.Te^E-K.;.„.;.;.;„;;"""'" Arts B
1 Herstellwerk: Wienerberger GmbH, Werk Ansbach, Naglerstraße 40, 91522 Ansbach

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassun Deutsches
Nr. z-17.1-577 vom 10. .ruır 2015 lflßflëä:

Bautechnik

Für den Verwendungszweck notwendige produktbezogene
Angaben in der Leistungserklärung bzw. CE-Kennzeichnung nach

DIN EN 771-1
LD - Hochlochziegel - Kategorie I

Planhochlochziegel 248 x 365 x 249
Mauerziegel für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk Alternativ

Länge 248 308
Maße mm Breite 355 , 300 425 | 490 |

Hehe 240
Länge -101 +5 -107 +s '

Mittelwert flfisse mm Breite -10/ +s -10/ +s -10r +s| -10r+s|
Hohe -1 .01 +1 ,0

Grenzabmaße fm f a
Länge 10 3 12

Maßspanne åâsse mm Breite 12 I f 12 12 I 12 |
Höhe _ 1,0

Ebenheit der Lagerflächen mm s 1,0
Planparallelität der Lagerflächen mm s 1,0

' "' _' I
Form und Ausbildung sieheZuıassung Nr. Z-17.1-877 Alternativ

Druckfestigkeit (MW) J- zur
Lagerfläche (Formfaktor = 1,0) N/mm 250 275 210,0 212,5 215,0

Brutto-Trockenrohdichte (MW) kglm3 630 *
l

505
kgrmf* bie

550
Brutto-Trockenrohdichte
(Abmaßklasse)

Netto-Trockenrohdichte (MW) a im
(senemenreneıiente) k9"“ S 152°
Wänneleitfähigkeit nach 1
DIN EN 1745 W'('“'K) NPD
Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse NPD (S0)
Brandverhalten W W Klasse j

5/10Wasserdampfdiffusionskoeffizient
naeh DIN EN 1745 μ
Verbundfestigkeit: Festgelegter
wen naeh om EN ses-2 "*"”"“2 03°

ZusätzlicheHerstellerangaben nach DIN EN 771-1 _
Brutto-TreekenrençIIt:I1te_(EW) min kg/n-P 2 575 I
Brutto-Trockenrohdichte (EW) max kg/m3 5680 *_ _*

Mefiemenfšuewienerberger Pıenneenıeenziegeın T11rT12rm Dnnnbettverrenrenl I I

I
` ı ı I I II _;

24986215 1-1`ı".'1-?r'*l5



Allemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches '
Nr. z-17.1-077 vom 10. .ruıi 2015 lflsflšät

DIN EN 771-1

F- I LD - Hochlochziegel - Kategorie I

Bautechnik

Für den Verwendungszweck notwendige produktbezogene
Angaben in der Leistungserklärung bzw. CE-Kennzeichnung nach

Planhochlochziegel 248 x 365 rt 249
1 Mauerziegel für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk Alternativ
I Länge 248 308
lıvıeße mm Breite 355 300 425 | 400 |

i-rene 249 1
_ _ Lange -10ı;?_ -10r+a

ıvıitteıwert flfisse mm Breite -10r+B H-10r+s -10r+sl-10/+15]
Hehe -1,0/ +1 ,0

Maßspanne
Höhe

Gfenzabmaße """7"" " Z "
Länge 10 12

åfısse mm Breite 12 I 12 12 | 12 |
1,0

Ebenheit der Lagerflächen

Planparallelität der Lagerflächen mm
. r

Form und Ausbildung siehe
Zulassung Nr'

mm 51,0

51,0

Z-17.1-877

Druckfestigkeit (MW) J- zur 2
Lagerfläche (Formfaktor = 1,0) Nimm

I* memmw
2 5,0 2 7,5 210,0 212,5 2

Brutto-Treekenrendiente (MW) itgrma 630

Brutto-Trockenrohdichte a
(Abmaßklasse) kgfm

605
bis
650

Netto-Trockenrohdichte (MW) 3
(Scherben rohdichte) __ kglm S 1570

äílälnëñleâigfigigkeit nach WI(m_K) NPD

Gehalt *an aktiven löslichen Salzen Klasse “PD §50)
Brandverhalten ___ _” W Klasse I H A1

Wasserdampfdiffusionskoeffizient
neen ı:›ıN EN 1745 μ 5/10

Verbundfestigkeit: Festgelegter N/mm,
Wert nach DIN EN 998-2 0,30

Zusätzliche Herstellerangaben nach DIN EN 771-1
Brutto Trockenrohdichte (EW) W H min W kg/m3 27575
Brutte-Treekenrendiente (EW) max kg/ma S 680

Herstellwerk:

._ _ ' '"""'"'77 2IlI"""'I.' '""""'l 'I II""'"""'"'""*'*""'"'""** '77' *""**"*""' 5 _

Angaben in der Leistungserklärung bzw. CE-Kennzeichnung

Mauerwefik aus Wienerberger Planhochlochziegeln T11 /T12 im Dünnbettverfahren

" ""'""""'"""' Aniegeêı

Z49862. 15 1 17 1-7115

Wienerberger GmbH, Werk Bad Neustadt, Besengaustraße 19, 97616 Bad Neustadt \



Allemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. z-17.1-577 vom 10. .ruıı 2015 lflsflçät

Bautechnik

Für den Verwendungszweck notwendige produktbezogene
Anaben in der Leistungserklärung bzw. CE-Kennzeichnung nach

DIN EN 771-1
.f I ı.D - ı-ıeehıeeıııiegeı - kategorie ı
I Planhochlochzieel 248 x 365 x 249

Mauerziegel für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauenıverk” A|te|-nativ
Länge 248 308

1 Maße mm Breite 365 240 300 425 490
I Höhe 249

Länge -10/ +5 r -10/ +8
_ Klasse _ I 7 7777 7Mittelwert Tm mm Breite -101 +5 -107 +5 -10r+s|-10r+s|-10r+aI

G b ß Hehe -1,0i+1,0 K I
nza ma e › E ~ - †--

re Länge 10 “ 12
KlasseMaßspanne Rm mm Breite 12 I 10. 12 | 12 I 12 |

ı-rene 1,0
Ebenheit der Lagerflächen mm s 1,0 7

3 I Planparallelität der Lagerflächen mm s 1,0 ,
_ 7 _- - -_' '_ I

Form und Ausbildung sieheZulassung j Nr. Z-17.1-877 Aıtemafiv

Druckfestigkeit (MW)J-zur N, 2 I | uLagemäche(Fom,ak,0,=1,0) mm 25,0 275 210,0 212,5 215,0

Brutto-Trockenrohdichte (MW) kg/m3 630
605
bisBrutto-Trockenrohdichte K ,ma

(Abmeßkıeeee) 9 650
Nettzı-Tr-o_ckenrohdichte (MW) 7 3 _
(Scherben rohdichte) kgim 5 1480 j
wänneieitrenigkeit neen `
DIN EN 1745
Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse NPD (S0)

Wr(m.i<) NPD

Brandverhalten *_ Klasse A1
Wasserdampfdiffusionskoeffizient 5 I 1 0
naeh DıN EN 1745 “
Verbundfestigkeit: Festgelegter N/mm,
Wert nach DIN EN 998-2 0,30

Zusätzliche Herstellerangaben nach DIN EN 771-1
Brutto-Trockenrohdichte (EW) min kglma 2 575 l
Brutto-Treekenrendiente (EW) max kgrrna 2 550

rf 7 7I7 777777 """"" 'TI7777 ""77" "'"'"'"""'"'*"" I_1_' 7777777777777 777777 7 Ii. 7 771777777777" 77ı_ I ı

Mauerwerk aus Wienerberger Planhochlochziegeln T11 /T12 im Dünnbettverfahren , '

Angaben in der Leistungserklärung bzw. CE-Kennzeich-nulng I DDDDDDDDDD ___ Anlage 1Ü
Herstellwerk: Wienerberger GmbH, Werk Bollstedt, Am Silberrasenweg 1, 99998 Bollstedt

l
l
 ı 71 77777777777777777777777777777 7777 7 7777777777777777777777†"7†77†77† 41* r ı † ---

Z49S62.15 'l.1?.'I-`r"i'15



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-17.1-877 vom 10. Juli 2015

Deutsches
Institut

für
Bautechnik

I ` Maße

I DIN EN 771-1

Für den Verwendungszweck notwendige produktbezogene
Angaben in der Leistungserklärung bzw. CE-Kennzeichnung nach

 II

. LD - Hochlochziegel - Kategorie I
Planhochlochziegel 248 x 365 x 249

Mauerziegel für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk ¬ Alter-natıv

I'I1ITI

Lange 245 I 305
Breite 365 300 425 | 490 l
ı-rene 249

r Mittelwert Klasse1 Tm mm
Länge -10/ +5 -10/ +8
Breite -10/ +5 -107 +5 ~-101 +5 | -101 +5]
Hehe -1 .01 +1 ,0

Grenzabmaße 7 f

Maßspanne šlâsse mm
Länge 10 12 ,
Breite 12 12 12 | 12 |
Hehe 1,0

Ebenheit der Lagerflächen

Planparallelität der Lagerflächen

mm 51,0

mm 51,0

Form und Ausbildung siehe
*Zulassung Nr. Z- . - `171 877 I Alternativ
Druckfestigkeit (MW) J- zur
Lagerfläche (Formfaktor = 1,0) N/mm2 25,0 .. 27,5 2 0 2 2

Brutto-Trockenrohdichte (MW)

Brutto-Trockenrohdichte
(Abmaßklasse)

kg/ma

kg/ma

630

605
bis
650

Netto-Trockenrohdichte (MW) K ,ms
(senerbenrendiente) 9 51570

Wäm1eleitfähigkeit nach

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse
DıN EN 1745 W'('“'K) NPD

NPD<S°›  
Brandverhalten wKIasse A1

I Wasserdampfdiffusionskoeffizient
rneen DIN EN 1745 “ 5/10 I

Verbundfestigkeit: Festgelegter N/mm
Wert nach DIN EN 998-2 2 0,30

Zusätzliche Herstellerangaben nach DIN EN 771-1
Brutto-Trockenrohdichte (EW) min í kg/ma
Brutte-Treekenrendiente (EW) rnsx kg/ms

2 575

S 680

.......... 2....-..
Mauerwerk aus Wienerberger Planhochlochziegeln T11 /T12 im Dünnbettverfahren

77777777777777777777777777777777777777717777777777777717777777777777777777777777777777777 1 777777777 7 7 _

ıI7__________ __________ _ __ 7_ 7 777 777ııııııııııııııııııt7 77 __ _ __ _ __ ____________________7____ _I__ 1

 r

Angaben in der Leistungserklärung bzw. CE-Kennzeichnung
Herstellwerk: Wienerberger GmbH, Werk Buldern, Rödder 59, 48249 Dülmen-Buldern

-“"m ÄFIIEQE 11

Z49B62.1 5

7777777777777777777777777777777I777777777ıııı7777ıııı 7777777777777777777777777777777 ____ - _ _

1-111-T715



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. z-17.1-577 vom 10. Juri 2015 lflsfltigtu

Bautechnik

Für den Verwendungszweck notwendige produktbezogene
Angaben in der Leistungserklärung bzw. CE-Kennzeichnung nach

DIN EN 771-1
LD - Hochlochzieel - Kateorie I

Planhochlochziegel 248 x 365 x 249
Mauerziegel für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk

Maße

Mittelwert Klasse
Tm

| Alternativ
Länge 248

mm Breite 365
Höhe 249
Länge -10/ +5

mm Breite -101 +8
Höhe -1,0/ +1,0

,_-_1_0l +6

I240 I 300 I 425 | 490|

Grenzabmaße 7 77 77 77 7

Maßspanne Klasse
Rm

Länge 10
mm Breite 12

Höhe 1,0

Ebenheit der Lagerflächen

Planparallelität der Lagerflächen

ITIITI

mm

51,0

51,0

12* F
10+

-10ı+5 -10r+5l-10ı+5|-10r+5|

12l12|12|

Form und Ausbildung siehe
Zulassung ,__ Nr. Z-17.1-877

Druckfestigkeit (MW) J- zur
Lagerfläche (Formfaktor = 1,0) N/mmz 2 5,0

Brutto-Trockenrohdichte (MW) kgrmi' 550

Alternativ

I 5

2 7,5 210,0 212,5 215,0

Brutto-Trockenrohdichte
(Abmaßklasse)

505
kg/mi' bis

550
Netto-Trockenrohdichte (MW)
(Scherbenrohdichte) kg/ma 21400
Wämeleitfähigkeit nach
DIN EN 1745 Wl(m-K) NPD

Gehalt an aktiven löslichen Salzen* Klasse NPD (S0) 2
Brandverhalten Klasse A12

nach DIN EN 1745
Wasserdam pfdiffusionskoeffizient μ 5 I 10

Verbundfestigkeit: Festgelegter
Wert naeh DıN EN 555-2 Nfmmz °=3°

Zusätzliche Herstellerangaben nach DIN EN 771-1 _ f __
Brutto-Trockenrohdichte (EW) min kg/ma 2 575
Brutto-Trockenrohdichte (EW) W max kglm3 5680

24966215 'i.17.'I 7115

Angabeíinde-ı:Le1stungserkIärung bzwi CE-Kennzeichnung I “μl-_-mw Anlage 12
Herstellwerk: Wienerberger GmbH, Werk Erfurt-Gispersleben,
Zur Alten Ziegelei, 99091 Erfurt-Gispersleben

I 1

Maušrwerk aus Wienerberger Planhochlochziegeln T11 /T12 im Dünnbettverfahren W Z K



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. z-11.1-sr? vom 10. .ıuıi 2015 lflsfliäfi

Bautechnik

Für den Verwendungszweck notwendige produktbezogene
1\ Angaben in der Leistungserklärung bzw. CE-Kennzeichnung nach
M DIN EN 771-1

LD - Hochlochziegel - Kategorie l
Planhochlochziegel 248 x 365 x 249

1 Mauerziegel für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauenlverk * Altemativ

ıvıeße mm Breite ass l soo 1 425 J_ 490 |
249

Länge 248 I 308 W

Höhe
T- 0 7 Länge -10/+5 1 '-10/+s

` ıvımeıwen §25* mm Breite -101 +s -101 +s -1o/ +a|-101 +a|
Hehe -1,0/ +1,0 _ U W

I Grenzabmaße
Länge 110 12

Klasse '_ '

1 HÖ|'I6

Maßspanne Rm mm Breite 12 12 12 | 12 l
1,0

Ebenheit der Lagerflächen mm s 1,0

Planparallelität der Lagerflächen mm s 1,0

Forhı und Ausbildung siehe Nr Z_17 1_877 0

Druckfestigkeit (MW)J-zur N, 2 2 5,0

ZU|a$$UnQ _ _ ' ' Altemativ

; Lagerfläche (Formfaktor = 1,0) mm

630

210,0 _|_212,5 ' 2 |

Altemativ
580Brutto-Trockenrohdichte (MW) kg/m3

Brutto-Trockenrohdichte K /ma
Q (Abmaßklasse) 9

605
bis
650

'555
bie

\ Netto-Trockenrohdichte (MW)
l (Scherbenrohdichte) kg/m3 51570 S 1450

600

1 Wärmeleitfähigkeit nach
DIN EN 1745 W/(m-K) NPD

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse NPD (so)
Brandverhalten Klasse A1

Wasserdampfdiffusionskoeffizíent
nach DIN EN 1745 IJ 5/10

Verbundfestigkeit: Festgelegter N/mm:
N Wert nach DIN EN 998-2 0,30

Zusätzliche Herstellerangaben nach DIN EN 771-1
Bruno-Trockenrohdichte (EWI _ min “kg/mit 2 šrš
Brutto-Trockenrohdichte (EW) kg/ma S 680

" _525
er

Z49862.15 1 17 1-7115

fiMauenNerk aus Wienerberger Planhochlochziegeln T11 /T12 im DünnbettverfahreniiiiiiiiiiiiWH 0 0 ¬

1t„gabe.;l„ da tels';.';.gs;f„.à+„„g ew. CE-i<(e„f';í""iiiii iiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" ^f¬'fl@@ 13
Herstellwerk: Wienerberger GmbH, Werk Malsch, An der B3, 69254 Malsch



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. z-17.1-ar: vom to. .ıuıi 2015 lflsflä

Bautechnik

Für den Verwendungszweck notwendige produktbezogene
Angaben in der Leistungserklärung bzw. CE-Kennzeichnung nach

DIN EN 771-1
¬_ _ W W *__ "  

LD - Hochlochziegel - Kategorie I
Planhochlochziegel 248 x 365 x 249

t Mauerziegel für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk Alternativ
l Länge 248 308

ivıeße mm Breite ses ¬ Label 425 | 49_c_J_l
Höhe 249

Länge -101 +5 Jl-10/ +8
ıvıitteıwert #12559 mm Breite -101 +8 r -1ox+B -to/+B|-10/+8]

Hehe -1,01 +1 ,o W
Grenzabmaße f f B f . 2

. Länge 10 `~ 12 `
Maßspanne älåsse mm Breite 12 I 12 12 | 12 |

Hehe 1,0
Ebenheit der Lagerflächen mm s 1,0 I

l

Planparallelität der Lagerflächen mm s 1,0

I Form und Ausbildung siehe. Zulassung Nr. Z-17.1-877 I Altemaflv

D'"°kf°sfi9k°" (MW)J'2“' N/ 2 25,0 l 27,5 | 210,0 I 212,5 l 215,0
|

Lagerfläche (Fom1faktor = 1,0) mm

Brutto-Trockenrohdichte (MW) kg/m3 630
605
bisBrutto-Trockenrohdichte k ,ms

(Abmeßkıeeee) 9 650
Netto-Trockenrohdichte (MW) _ a 7
(seherıeenrehdiente) “gm 5 150° N
Wärmeleitfähigkeit nach
Bin EN 1745 W'('“'K) NPD

lGehaIt an aktiven löslichen Salzen Klasse NPD (S0) f
Ä Brandverhalten Klasse A1 l
Wasserdampfdiffusionskoeffizient 5 I 10
naeh Din EN 1145 "'

0,30Verbundfestigkeit: Festgelegter N/m m2
Wert nach DIN EN 998-2

Zusätzliche Herstellerangaben nach DIN EN 771-1 í I
Brutto-Trockenrohdichte (EW) 77 min *_* kg/m3 21575 0
Brutto-Trockenrohdichte (EW) g max kglma S680

_ 1 ffffffffffffff ff» _ †~„____„_„____„__ in _ † † _ † † _ † _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ __ __ __ ____ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Mauerwerk aus Wienerberger Planhochlochziegeln T11 I T12 im Dünnbettverfahren

Angaben in der Leistungserklärung bzw. CE-Kennzeichnung Anlage 14
Herstellwerk: Wienerberger GmbH, Werk Zwickau, Bürgerschaftstraße 6a, 08056 Zwickau |
 __________________ _ _ "rrrrrfrrrff 'fffffffffffffffffffffffffrfffıfrfrr r "rtr f

24986215 1.1`i".1-`i"l"l5



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. z-11.1-B11 vom 10. .ıuıi 2015 lflfilëät

Bautechnik

Für den Verwendungszweck notwendige produktbezogene
Angaben in der Leistungserklärung bzw. CE-Kennzeichnung nach

DIN EN 771-1
LD - Hochlochziegel - Kategorie I

Planhochlochziegel 248 x 365 x 249
I Mauerziegel für tragendes und nichttra endes, eschütztes Mauerwerk Alternativ

Maße

Q Q _ _ l
Länge 248

365
249

mm Breite
Höhe

_ KlasseMittelwert Tm
-10/ +5
-101 +0 '
-1,01 +1,0

Länge
mm Breite

Höhe

308
300 425 | 400 |

,-101 +s
-10/ +8 -10/ +8|-10/+8'

Grenzabmaße

KlasseMaßspanne Rm
Länge 10

mm Breite 12
Höhe 1,0

Ebenheit der Lagerflächen

Planparallelität der Lagerflächen

mm

mm 51,0

51,0

F0rm und Ausbildung siehe
Zulassung Nr. Z-17.1-877 l

Druckfestigkeit (MW) J- zur
Lagerfläche (Formfaktor = 1,0) Nımm2 2 5.0

Brutto-Trockenrohdichte (MW) kg/mi _s30 ¦
Brutto-Trockenrohdichte
(Abmaßklasse)

005
kg/ms bie

050
Netto-Trockenrohdichte (MW)
(Scherben rohdichte) kg/mi s 1420
Wänrıeleitfähigkeit nach
DIN EN 1745 W/(mk) NPD
Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse NPD (so) _
Brandverhalten _ __ Klasse ___ A1

Wasserdampfdiffusionskoeffizient
nach DIN EN 1745 μ

2 - __ __ _ ii

5/10

Verbundfestigkeit: Festgelegter
Wert nach DIN EN 998-2 Nimm* 0,30

Zusätzliche Herstellerangaben nach DIN EN 771-1
Frutte-Treeitenrenaiente (EW) W Irninf kg/ma 2 575
Brutto-Trockenrohdichte (EW) max kg/ma S B00 1

. ı12

12“ 12 | 12 |

Alternativ

27,5 210,0 212,5 | 215,0 |

fffffffffffffffff D D rf ı_ ı±ı J J íııı ı_ ıı '"""'" 7'* |7" 7 77» ~ ~

Mauerwerk aus Wienerberger Planhochlochziegeln T11 /T12 im Dünnbettverfahren
 

Angaben in der Leistungserklärung bzw. CE-Kennzeichnung
Herstellwerk: Schlagmann Poroton GmbH & Co. KG, Werk Zeilarn,

Anlage 15

Ziegeleistraße 1, 84367 Zeilarn

Z49B62.15 1.17.1-7715



g ¶ -7_________________ 2,22221 ' ııııııııııııııı7'"'H 7

Allemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. z-17.1-077 vom 10. .ıuıi 2015 'Rarität

Bautechnik

DIN EN 771-1

Für den Verwendungszweck notwendige produktbezogene
Angaben in der Leistungserklärung bzw. CE-Kennzeichnung nach

LD - Hochlochziegel - Kateorie I
, Planhochlochziegel 248 x 365 x 249

Mauerziegel fürtragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk Alternativ
, Länge
1 Maße mm Breite

__ Höhe
Länge

älåsse mm Breite
Höhe

Mittelwert

248

365
249

-10/ +5

-10/ +8
-1,0/ +1 ,0

› 300

300
425 [490 |

-10/ +8
-10/+s -101 +B |-101 +s|

Länge
Bmme
Höhe

Grenzabmaße f r 1

Maßspanne šlâsse mm
10

12
1,0

mm 51,0Ebenheit der Lagerflächen

1 Planparallelität der LagerflächenÄ mm 51,0
F

Zulassung
Form und Ausbildung siehe

“ __ _ Nr' 217: Bü | Alternativ ___ '
Druckfestigkeit (MW) J- zur 2
Lagerfläche (Fomıfaktor = 1,0) Nimm 2 5'0

Brutte-Treekenrehdiente (MW) kg/mi* 030
605Brutto-Trockenrohdichte kg/me bis
650(Abmaßklasse)

Netto-Trockenrohdichte (MW) a
(Scherben rohdichte) kg/m S 1380

wenneıeitteiiigkeitneeh _ H _ U
DIN EN 1745 W'('“'K) NPD

r _ _ _

Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse NPD (S0) _
_ Brandverhalten 7 Klasse _ A1"
F _ _ _ †_ _

§Wasserdampfdiffusionskoeffizient 5 I 10
I naeh DIN EN 1745 μ

1 Verbundfestigkeit: Festgelegter
: Wert naeh DıN EN sea-2 N"“"'2 03°

Zusätzliche Herstellerangaben nach DIN EN 771-1 _
i Brutto-Trockenrohdichte (EW) min kglms 2575

Brutto-Trockenrohdichte (EW) _ max* kglma 56807” mi

Angaben in der Leistungserklärung bzw. CE-Kennzeichnung
Herstellwerk: Schlagmann Poroton GmbH & Co. KG, Werk lsen,

Mauerwerk aus Wienerberger Planhochlochziegeln T11lT12im Dünnbıettverfahren U

12

12 12 I 12 l '

l

\ 27,5 |210,0 l_212,5 I 215,0|

Anlage 16

_ Lengdorier Straße 4, 84424 lsen

Z49862.15

H

1.17.1-7l15



_ Planparallelität der Lagerflächen mm s 1,0

l Form und Ausbildung siehe NL Z_17_1_877

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. z-17.1-077 vom 10. .iuıi 2015 lflsfifgf

fur
Bautechnik

Für den Verwendungszweck notwendige produktbezogene
V Angaben in der Leistungserklärung bzw. CE-Kennzeichnung nach

DIN EN 771 -1
7 í  i -

LD - Hochlochziegel - Kategorie I
Planhochlochziegel 248 x 365 x 249

Mauerziegel für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk Alternativ
_  ? 000

“Maße mm Breite 305 T100 425 (400 |
Höhe 249

'W"_""'íii'i_""-_-" "'
I Länge -101 +5 -101 +8

ıviitteıwert fnfisse mm Breite -101 +0 -101 +0 -101+0| -101+0|
i-ıene -1,01+1,0

, Grenzabmaße
j ; Länge 10 12

Maßspanne äıâsse mm Breite 12 12 12 | 12 l
Höhe 1,0

Ebenheit der Lagerflächen mm s 1,0

* 1 Zulassung _ Aitemaflv _ '
Druckfestigkeit (MW) J- zur 2 'μgemäche (Formfaktor = L0) N1mm 2 5,0 2 1,5 2 10,0 2 12,5 2 15,0

Brutto-treei<enrent.1iei1te(ıvıvv) i<g1m° 030
005
bis1 `Brutto-Trockenrohdichte k I 0

1 (Abmaßklasse) 9 m 650

Netto-Trockenrohdichte (MW) a
Y (Scherbenrohdichte) _ kglm S 1420

Wänneleitfähigkeit nach
DıN EN 1745 W'('“'K) NPD
Gehalt an aktiven löslichen Salzen Klasse NPD (S0)

I, Brandverhalten Klasse A1
Wasserdampfdiffusionskoeffizient
naeh DIN EN 1745 μ
Verbundfestigkeit: Festgelegter
Wert naeh DıN EN 900-2 ""'"'“2 °=3°

5/10

§ Zusätzliche Herstellerangaben nach DIN EN 771-1
Brutte-Treeitenrentiiente (EW) min i<g1m~°' 2 575 `
Brutto-Trockenrohdichte (EW) max kglma s 680

'ff ıııııııı-ı"'** '*'"""""""" firrrrrıııı f fr" r __ ___ _ -f---fi ---f------,___-I I _

 ı-±ııı 7 fıirf-¬..-...ent - wir - - - ıı - _ _ __________ 

Mauerwerk aus Wienerberger Planhochlochziegeln T11 /T12 im Dünnbettverfahren

Angaben in der Leistungserklärung bzw. CE-Kennzeichnung Anfage 1?
Herstellwerk: Schlagmann Poroton GmbH & Co. KG, Werk Aichach,
Ziegeleistraße 31, 86551 Aichach

249352-15 'l.t`i'.t-?1*l5
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Maueiwerk aus Wienerberger Planhochlochziegeln T11 /T12 im Dünnbettverfahren

Allemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. z-17.1-017 vom 10..1uıi201s lfl==fi:i_if

llr
Bautechnik

1 DIN EN 771 -1

7 ı ı  I 7 r

Für den Verwendungszweck notwendige produktbezogene
Angaben in der Leistungserklärung bzw. CE-Kennzeichnung nach

LD - Hochlochziegel - Kategorie I
Planhochlochziegel 248 x 365 x 249 ,

Mauerziegel für tragendes und nichttragendes, geschütztes Mauerwerk T Alternativ

ivieße mm Breite 005 000 425
.Hehe 240

Lange 240 000

, ıviitteiweit çffisse mm Breite -101+0 -101+0 -101+0_|_-1t¶10|
Länge -10I+5 ` I-10/+8

Hehe -1,01 +1 ,0
Grenzabmaße in f in 1 f

2:356 mm Breite 12 J 12 12 I 12 I
Länge 10 I 12

Höhe 1,0

Ebenheit der Lagerflächen

Planparallelität der Lagerflächen

mm 51,0

mm 51,0

F5rm und Ausbildung siehe
Zulassung Nr. Alternativ _
Druckfestigkeit (MW) J- zur
Lagerfläche (Formfaktor = 1,0) Nlmmz 27,5 210,0 I 212,5 I 215,0 I

Z-17.1-877

I
Brutto-Trockenrohdichte (MW) kghna 630

1 Brutto-Trockenrohdichte

Maßspanne

(Abmaßklasse)

Netto-Trockenrohdichte (MW)
(Scherbenrohdichte)
Wämıeleitfähigkeit nach
DIN EN 1745

kghna
650

kglms
 

Wl(m-K)

605
bis

S 1380

NPD
'i .E 2* W"l Gehalt an aktiven loslıchen Salzen Klasse NPD (S0) '
Brandverhalten Klasse A1
Wasserdampfdiffusionskoelfizient

l nach DIN EN 1745 μ 5/10

Verbundfestigkeit: Festgelegter
1 Wert nach DIN EN 998-2 N1mm2 0,30

Zusätzliche Herstellerangaben nach DIN EN 771-1
Brutto-Trockenrohdichte (EW) min kgíms 2 575

Brutto-Trockenrohdichte (EW) max kg/m3 S 680 I

ıı ııı ııı ffflfffffflfl ff r ~~»---

Ziegeleistraße 1-10, 92444 Rötz/Opf

24000210

ıAngaben inder Leistungserklärung bzw.0*E-Kennzeiclinun-gl __ I __um___-mu Anlage 18
Herstellwerk: Schlagmann Poroton GmbH & Co. KG, Werk Rötz,

1.17.1-7/15


